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 1. „Pendlerpauschale“ laut Bundesfinanzhof verfassungswidrig 
 
Seit dem 1.1.2007 sind Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte keine Werbungskosten mehr. Der Gesetzgeber geht danach davon aus, dass der Weg von und 
zu der Arbeitsstätte in die private Sphäre fällt (sog. Werkstorprinzip). Der Bundesfinanzhof (BFH) hält 
die Neuregelung – wie von vielen Fachleuten erwartet – für verfassungswidrig. Er hat deshalb das Ab-
zugsverbot dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zur Prüfung vorgelegt.  
Nach Auffassung des BFH sind Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwischen Wohnung 
und regelmäßiger Arbeitsstätte Erwerbsaufwendungen.  
Der Gesetzgeber hat das Werkstorprinzip nicht folgerichtig umgesetzt, denn andere sonstige Mobili-
tätskosten – wozu u. a. Kosten der doppelten Haushaltsführung zählen – können weiterhin als Wer-
bungskosten steuerlich geltend gemacht werden. Selbst wenn man aber das Werkstorprinzip anerkennen 
sollte, verstößt das Abzugsverbot gegen das subjektive Nettoprinzip. In diesem Fall handelt es sich um 
unvermeidbare Ausgaben, denen sich der Arbeitnehmer nicht beliebig entziehen kann. 
 
Anmerkung: Die endgültige Entscheidung obliegt nunmehr dem BVerfG. Dort sind bereits die Vorla-
gen des Niedersächsischen Finanzgerichts und des Finanzgerichts des Saarlands zu dieser Frage anhän-
gig. Das BVerfG wird sich daher – voraussichtlich noch in diesem Jahr – abschließend mit der Frage 
der Verfassungsmäßigkeit der Neuregelung befassen. Dabei wird es auch berücksichtigen, dass die 
Finanzgerichte Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Köln die Neuregelung ebenso wie 
die Bundesregierung als verfassungsgemäß ansehen. 
Bis das BVerfG entschieden hat, werden alle Einkommensteuerbescheide für das Jahr 2007 im Hinblick 
auf die Pendlerpauschale automatisch für vorläufig erklärt. Ein Einspruch ist daher grundsätzlich nicht 
erforderlich. Steuerpflichtige, die gleichwohl die Pendlerpauschale bereits ab dem ersten Entfernungs-
kilometer erhalten wollen, können gegen ihren Einkommensteuerbescheid Einspruch einlegen und 
gleichzeitig einen sog. Antrag auf Aussetzung der Vollziehung stellen. Diesen Anträgen werden die 
Finanzämter zeitnah entsprechen. 
Sollte das BVerfG allerdings die Abschaffung der Entfernungspauschale für verfassungsgemäß erklä-
ren, müssen die in der Vollziehung ausgesetzten Steuerbeträge samt der fälligen Aussetzungszinsen 
nachentrichtet werden. 
 
 
 2. Das neuen Erbschaftsteuerrecht  nimmt Formen an 
 
Der Entwurf des geplanten Erbschaft- und Bewertungsgesetzes zielt auf eine realitätsgerechte Bewer-
tung aller Vermögensklassen nach Verkehrswerten ab. Noch nicht fällige Ansprüche aus Lebens-, 
Kapital- oder Rentenversicherungen sollen mit dem gemeinen Wert angesetzt werden. Dies ist der 
Rückkaufswert, den der Versicherungsnehmer von der Versicherung beanspruchen kann. Der bisher 
alternativ mögliche Ansatz von zwei Dritteln der eingezahlten Prämien oder Kapitalbeiträge soll entfal-
len. Für Grundstücke und Grundstücksteile, die zu Wohnzwecken vermietet werden, ist ein Abschlag in 
Höhe von 10 % auf den Verkehrswert vorgesehen.  
Das neue Recht soll im Erbfalle auf Antrag rückwirkend zum 1.1.2007, bei Schenkung also am Tag 
nach der Verkündung (voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2008) in Kraft treten.  
 
• Freibeträge: Durch die Anhebung der persönlichen Freibeträge in der Steuerklasse I von 307.000 
Euro auf 500.000 Euro für Ehegatten, von 205.000 Euro auf 400.000 Euro für jedes Kind und von 
51.200 Euro auf 200.000 Euro für jeden Enkel soll sichergestellt werden, dass es beim Übergang des 
privat genutzten Wohneigentums auch künftig im Regelfall zu keiner zusätzlichen Belastung kommt. 
Das Erben eines „normalen“ Einfamilienhauses bleibt damit i. d. R. auch weiterhin steuerfrei. Des 
Weiteren wurden folgende Freibeträge festgelegt:  
Für die übrigen Personen der Steuerklasse I, im Wesentlichen die Urenkel und weitere Abkömmlinge 
des Erblassers oder Schenkers sowie für die Eltern des Erblassers, bleiben Erwerbe in Höhe von 
100.000 Euro und für Personen der Steuerklasse II und III in Höhe von 20.000 Euro steuerfrei. Einge-
tragene Lebenspartner (zwei Personen gleichen Geschlechts) erhalten einen Freibetrag in Höhe von 
500.000 Euro, werden aber nach Steuerklasse III besteuert. 



Für Hausrat wurde in der Steuerklasse I ein Freibetrag in Höhe von 41.000 Euro, für andere bewegliche 
körperliche Gegenstände in Höhe von 12.000 Euro festgelegt. 
 
• Steuersätze: Die Erbschaftsteuer soll nach folgenden Prozentsätzen erhoben werden: 
 

Prozentsatz in der Steuerklasse 
 

Wert des steuerpflichtigen  
Erwerbs bis einschließlich 
Euro: 

I II III 

75.000 7 30 30 

300.000 11 30 30 

600.000 15 30 30 

6.000.000 19 30 30 

13.000.000 23 50 50 

26.000.000 27 50 50 

über 26.000.000 30 50 50 

 
• Unternehmensnachfolge: Für die Unternehmensnachfolge insbesondere bei kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen will die Koalition ihre Zusage einhalten, dass der Betriebsübergang steuerfrei 
bleibt, soweit die Arbeitsplätze im Betrieb über zehn Jahre mehrheitlich erhalten bleiben und der Be-
trieb über 15 Jahre in seinem vermögenswerten Bestand fortgeführt wird. Bei Betrieben der Land- und 
Forstwirtschaft gilt ein Zeitraum von 20 Jahren. 
 

Die Lohnsumme darf in den zehn Jahren nach der Übertragung in keinem Jahr geringer sein als 70 % 
der durchschnittlichen Lohnsumme der letzten fünf Jahre vor der Übertragung. Der Ausgleich ar-
beitsplatzunabhängiger Lohnsummenzuwächse erfolgt durch eine jährliche Dynamisierung der Aus-
gangslohnsumme. Ein Unterschreiten der Mindestlohnsumme soll zum Wegfall der Verschonung füh-
ren. Für jedes Jahr, in dem die Mindestlohnsumme nicht erreicht wird, entfällt ein Zehntel des gewähr-
ten Abschlags. 
Die Steuer wird nach der sich danach ergebenden höheren Bemessungsgrundlage rückwirkend neu fest-
gesetzt. Die Verschonung bleibt für die Jahre, in denen die Mindestlohnsumme eingehalten wurde, 
erhalten. 
Ausnahmen: Einzelunternehmen, die ausschließlich vom Unternehmer selbst, ohne Arbeitnehmer be-
trieben werden, und Unternehmen sowie Betriebe der Land- und Forstwirtschaft mit höchstens zehn 
Arbeitnehmern unterliegen nicht dem Verschonungsparameter Lohnsumme, sondern sollen nur den 

allgemeinen Behaltensregelungen unterworfen werden. 

Um die im Gesetzentwurf schwierige gegenständliche Unterscheidung von produktivem und nicht pro-
duktivem Vermögen mit zahlreichen Abgrenzungsproblemen zu vermeiden, erfolgt eine normative 
Festlegung des begünstigten Betriebsvermögens. Der Anteil des begünstigten Vermögens wird pauschal 
mit 85 % angenommen. Die 85 % werden von der Bemessungsgrundlage abgezogen – bei einer gleiten-
den Freigrenze von 150.000 Euro. Mindestens 15 % des Vermögens unterliegen daher immer der Be-
steuerung.  
Auf den Wert des begünstigten Vermögens wird ein Abschlag von 100 % gewährt, wenn die vorher 
genannten Bedingungen eingehalten werden.  
Begünstigt werden nach entsprechender Abgrenzung auch das Vermögen von Betrieben der Land- und 
Forstwirtschaft und Anteile an Kapitalgesellschaften, bei denen der Erblasser oder Schenker zu mehr 
als 25 % beteiligt war (mit Ausnahmen). 
 
Begünstigungsausnahme: Das Verwaltungsvermögen darf einen Anteil von 50 % des Betriebsvermö-
gens nicht überschreiten. Ansonsten gilt das gesamte Betriebsvermögen als nicht begünstigt. Die Be-



günstigung von Verwaltungsvermögen unter 50 % des Betriebsvermögens setzt voraus, dass es im Be-
steuerungszeitpunkt bereits zwei Jahre dem Betriebsvermögen zuzurechnen war.  
Als Verwaltungsvermögen gelten z. B. Dritten zur Nutzung überlassene Grundstücke, Grundstücksteile, 
grundstücksgleiche Rechte und Bauten, Anteile an Kapitalgesellschaften, wenn die Beteiligung am 
Nennkapital dieser Gesellschaften 25 % oder weniger beträgt, Anteile an überwiegend vermögensver-
waltenden Betrieben, Wertpapiere, Kunstgegenstände, Kunstsammlungen usw.  
 
Nachversteuerung: Die Betriebsveräußerung/-aufgabe oder Teilveräußerung sowie Veräuße-
rung/Entnahme von wesentlichen Betriebsgrundlagen innerhalb dieser 15 Jahre (Land- und Forstwirt-
schaft 20 Jahre) führen in dem entsprechenden Umfang zum Wegfall der Verschonung, es sei denn, es 
erfolgt in zeitlichem Zusammenhang eine Reinvestition in diesem Umfang im Betrieb (Reinvestiti-
onsklausel).  
Überentnahmen führen in ihrem Umfang zum Wegfall der Verschonung. Die Steuer wird nach der sich 
danach ergebenden höheren Bemessungsgrundlage rückwirkend neu festgesetzt. 
 
Anmerkung: Bei Ausarbeitung dieses Informationsschreibens gab es u. a. noch einige politische Unei-
nigkeiten – insbesondere was den Erhalt der Arbeitsplätze über 10 Jahre betrifft und die Regelung, wo-
nach der Betriebsbestand über 15 Jahre (Land- und Forstwirtschaft über 20 Jahre) in seinem vermö-
genswerten Bestand fortgeführt werden muss. 
Über die endgültige Fassung des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes halten wir Sie in einem der 
nächsten Schreiben auf dem Laufenden. 
 
 
 3. Jahressteuergesetz 2008 in Kraft 
 
Mit dem JStG 2008 beabsichtigt der Gesetzgeber, einen Beitrag zum Bürokratieabbau sowie zur Steuer-
rechtsvereinfachung zu leisten. Aber wie bei jedem neuen Gesetz stecken die Tücken im Detail. Zu den 
wesentlichen Änderungen zählen:  
 
• Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistung: Bei der Vermögensübergabe gegen Versor-

gungsleistung übertragen die Eltern im Grundfall zu Lebzeiten einen Betrieb auf ihre Kinder. Die 
Kinder verpflichten sich im Gegenzug, eine monatliche Geldrente zu leisten, die sich am Versor-
gungsbedürfnis der Eltern orientiert. Die Versorgungsleistungen können von den Kindern als Son-
derausgaben abgezogen werden und sind bei den Eltern als sonstige Einkünfte zu versteuern, wenn 
das übertragene Vermögen ausreichende Erträge abwirft.  

 Nach der gesetzlichen Änderung ist nur noch die Übertragung von land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben, Gewerbebetrieben und von Betriebsvermögen Selbstständiger in der Rechtsform des Ein-
zelunternehmens oder der Personengesellschaft begünstigt. Neben der Übergabe von Betrieben, 
Teilbetrieben und Mitunternehmeranteilen an Personengesellschaften bleibt jedoch – entgegen dem 
ursprünglichem Gesetzentwurf – die Übertragung eines mindestens 50%igem GmbH-Anteils be-
günstigt, wenn der Übergeber als Geschäftsführer tätig war und der Übernehmer diese Tätigkeit 
nach der Übertragung übernimmt. 

 Vom Sonderausgabenabzug ausgeschlossen werden im Wesentlichen Versorgungsleistungen im 
Zusammenhang mit der Übergabe von Geldvermögen, Wertpapieren sowie ertraglosem Vermögen 
(z. B. eigengenutztes Wohneigentum). Ausgeschlossen sind auch Objekte, die zu Einnahmen aus 
Vermietung und Verpachtung führen. 
 
Anmerkung: Die Neuausrichtung des Sonderausgabenabzugs gilt für alle Versorgungsleistungen, 
die auf nach dem 31.12.2007 abgeschlossenen Vermögensübergabeverträgen beruhen.  
 

• Miet- und Pachtzinsen: Durch die Neuregelungen der Unternehmensteuerreform werden alle Zin-
sen und Finanzierungsanteile von Mieten und Pachten bei der Gewerbesteuer dem zu versteuernden 
Gewinn hinzugerechnet. Das JStG 2008 reduziert den festgelegten Finanzierungsanteil für die Nut-
zung von unbeweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens von 75 % auf 65 %, der mit 25 % 



besteuert wird. Damit sind 16,25 % derartiger Aufwendungen bei der Gewerbesteuer steuerpflichtig, 
soweit alle Zinsanteile den Freibetrag von 100.000 Euro übersteigen. 
 

• Verschärfung des steuerlichen Missbrauchstatbestandes: Die Voraussetzungen eines Miss-
brauchs rechtlicher Gestaltungen wurden jetzt anders definiert. Der Anwendungsbereich der neuen 
Vorschrift soll ausdrücklich darauf begrenzt werden, wenn eine „unangemessene“ rechtliche Gestal-
tung gewählt wird, die beim Steuerpflichtigen zu einem „gesetzlich nicht vorgesehenen Steuervor-
teil“ führt. Ein Missbrauch soll nur dann nicht gegeben sein, wenn der Steuerzahler für seine Gestal-
tung „außersteuerliche Gründe“ nachweisen kann, die „nach dem Gesamtbild der Verhältnisse be-
achtlich sind“.  
 

• Haushaltsnahe Dienstleistungen bzw. Beschäftigungsverhältnisse: Durch das JStG 2008 wird 
der Anwendungsbereich der Steuerermäßigung von Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäfti-
gungsverhältnisse bzw. Dienstleistungen, die in einem in der Europäischen Union oder dem Europä-
ischen Wirtschaftsraum liegenden Haushalt des Steuerpflichtigen ausgeübt bzw. erbracht werden, 
erweitert. Anmerkung: Für die steuerliche Anerkennung der Aufwendungen muss eine Rechnung 
vorhanden und die Zahlung auf das Konto des Erbringers der haushaltsnahen Dienstleistung, der 
Handwerkerleistung oder der Pflege- oder Betreuungsleistung erfolgt sein. Die Belege müssen nicht 
mehr beim Finanzamt eingereicht, sondern nur noch für Nachfragen vorhanden sein.  
 

• Antragsveranlagung zur Einkommensteuer: Die zweijährige Frist bei der Antragsveranlagung 
zur Einkommensteuer wird mit dem JStG 2008 abgeschafft. Das gilt ab Veranlagungszeitraum 2005 
und für Fälle, bei denen über den Antrag zum Zeitpunkt der Verkündung des Gesetzes noch nicht 
rechtskräftig entschieden wurde. 
 

• Umstellung der Kapitalertragsteueranmeldung auf elektronisches Verfahren: Der Bundesrat 
hatte im Rahmen seiner Stellungnahme zum Entwurf eines Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 
vorgeschlagen, eine Rechtsgrundlage für die elektronische Übermittlung der Kapitalertragsteueran-
meldung zu schaffen. Mit dem JStG 2008 wird dieser Vorschlag umgesetzt.  
 

• Werbungskosten beim Erwerb von Kapitalgesellschaftsanteilen: Mit der Einführung der Abgel-
tungssteuer wird der Abzug von Werbungskosten – insbesondere von Schuldzinsen – bei den Ein-
künften aus Kapitalvermögen grundsätzlich ausgeschlossen. Das JStG 2008 führt eine Ausnahme 
dann ein, wenn Steuerpflichtige zu mindestens 25 % an einer Kapitalgesellschaft beteiligt oder zu 
mindestens einem Prozent an der Kapitalgesellschaft beteiligt und für diese beruflich tätig sind. Ent-
sprechend können Steuerpflichtige auf Antrag zur Versteuerung der Dividende mit dem individuel-
len Steuersatz wechseln und die angefallenen Werbungskosten – insbesondere Schuldzinsen bei 
fremdfinanziertem Erwerb eines Anteils – geltend machen. 

 
 
 4. Übernachtungskosten für Unternehmer nur noch mit Übernachtungsbeleg  

steuerlich ansetzbar  
 
Wie bei Dienstreisen der Arbeitnehmer sind seit dem 1.1.2008 auch bei Geschäftsreisen der Unterneh-
mer nur noch die tatsächlichen Kosten für Auslandsübernachtungen steuerlich abzugsfähig. 
Der Unternehmer kann seinem Arbeitnehmer seit dem 1.1.2008 die Übernachtungskosten wei-
terhin pauschal steuerfrei erstatten, muss aber für sich selbst zwingend einen Übernachtungsbe-
leg vorweisen, um die Kosten steuerlich geltend machen zu können.  
 
• Beispiel: Unternehmer X ist in Italien geschäftlich unterwegs und muss dafür 20-mal übernachten. 

Übernachtungsbelege kann er nicht vorweisen. Der Übernachtungspauschbetrag für Italien beträgt 
100 Euro. Während er bis 31.12.2007 den Pauschbetrag für Übernachtung in Höhe von (100 Euro x 
20 Übernachtungen =) 2.000 Euro steuerlich ansetzen konnte, ist dies ab dem 1.1.2008 nicht mehr 
möglich. 

 



 
 5. Aufwand für Umbau eines Großraumbüros in Einzelbüros als sofort abziehbarer 

Erhaltungsaufwand 
 
Wer ein Großraumbüro in Einzelbüros unter Verwendung von Rigips-Ständerwerk umbaut, kann den 
dafür entstehenden Aufwand nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 16.1.2007 sofort als 
Erhaltungsaufwendungen abziehen.  
Der BFH hat sich damit nicht der bisherigen Auffassung der Finanzverwaltung angeschlossen, nach der 
ein Einbau von zusätzlichen Trennwänden als Herstellungskosten zu erfassen und nur nach Maßgabe 
der Absetzung für Abnutzung – also über die gesamte Nutzungsdauer verteilt – bei den Werbungskos-
ten im Rahmen der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung zu berücksichtigen war.  
Denn nach der Rechtsprechung werden vermietete Räume durch eine Umgestaltung wie Verlegung und 
Entfernen von Zwischenwänden nicht „hergestellt“. Eine Herstellung kann dabei nur angenommen 
werden, wenn die neu eingefügten Gebäudeteile dem Gesamtgebäude das bautechnische Gepräge ge-
ben, z. B. indem sie – anders als im entschiedenen Fall – verbrauchte Teile ersetzen, die für die Nut-
zungsdauer bestimmend sind.  
Führen die Kosten weder zu einer Wesensänderung der vermieteten Räume noch zu einer Erweiterung 
der Nutzfläche und erhöhen sie auch nicht den Standard des Vermietungsobjekts, liegt keine Herstel-
lungsmaßnahme vor. Der entsprechende Aufwand ist uneingeschränkt den sofort abziehbaren Erhal-
tungsaufwendungen zuzurechnen.  
 
 
 6. Abschreibung von Aktien auf den gesunkenen Börsenkurs 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 26.9.2007 entschieden, dass eine Teilwertabschreibung 
bei Aktien, die als Finanzanlage gehalten werden, immer dann zulässig ist, wenn der Börsenkurs zum 
Bilanzstichtag unter die Anschaffungskosten gesunken ist und keine konkreten Anhaltspunkte für ein 
alsbaldiges Ansteigen vorliegen. 
Im Streitfall handelte es sich um Aktien, die zum 31.12.2001 nur noch einen Wert von 50 % ihrer An-
schaffungskosten hatten. Bis zum Zeitpunkt der Erstellung der Bilanz war der Börsenkurs wieder auf 
60 % der Anschaffungskosten angestiegen. Diesen Wert legte die Klägerin, eine GmbH, ihrer Bilanz 
zugrunde. Der BFH hat das gebilligt.  
Eine Teilwertabschreibung ist seit 1999 nur bei einer „voraussichtlich dauernden Wertminderung“ zu-
lässig. Ob diese Voraussetzung vorliegt, ist danach zu entscheiden, ob aus Sicht des Bilanzstichtags 
mehr Gründe für ein Anhalten der Wertminderung sprechen als dagegen. Bei börsennotierten Wertpa-
pieren des Anlagevermögens spiegelt nach Auffassung des BFH der aktuelle Börsenkurs die Einschät-
zung der Marktteilnehmer auch über die künftige Entwicklung des Börsenkurses wider, sodass dem 
aktuellen Kurs eine größere Wahrscheinlichkeit zukommt, den künftigen Wert der Wertpapiere zu 
prognostizieren, als die ursprünglichen Anschaffungskosten. Der BFH verwirft damit die entgegenste-
hende Praxis der Finanzverwaltung, die in dem Börsenkurs eine bloße Wertschwankung sieht. 
 
 
 7. Erweiterung der Aufzeichnungs- und Mitteilungspflichten des Arbeitgebers 
 
Mit dem Jahressteuergesetz 2007 wurden für den Fall der Durchführung einer kapitalgedeckten betrieb-
lichen Altersversorgung über eine Pensionskasse, einen Pensionsfonds oder eine Direktversicherung 
besondere Aufzeichnungs- und Mitteilungspflichten des Arbeitgebers eingeführt, um eine ordnungsge-
mäße steuerliche Behandlung zu gewährleisten. Die besonderen Pflichten bestehen erstmals für nach 
dem 31.12.2006 endende Lohnzahlungszeiträume. 
 
Die Aufzeichnungspflichten des Arbeitgebers: Der Arbeitgeber hat bei Durchführung einer kapital-
gedeckten betrieblichen Altersversorgung über einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Di-
rektversicherung – gesondert je Versorgungszusage und Arbeitnehmer – Folgendes aufzuzeichnen: 
Zeitpunkt der Erteilung der Zusage, alle Änderungen von Altzusagen nach dem 31.12.2004, Zeitpunkt 



der Übertragung von Zusagen im Sinne des Übertragungsabkommens der Versicherungswirtschaft oder 
vergleichbarer Vereinbarungen bei Arbeitgeberwechsel. 
Bei Arbeitnehmern, für die die Pauschalversteuerung in der alten Fassung genutzt wird, muss der Ar-
beitgeber gesondert je Versorgungszusage folgende Aufzeichnungen führen: Inhalt der Zusage bezogen 
auf den Stichtag 31.12.2004, ggf. Förderungsverzichtserklärung des Arbeitnehmers, alle Änderungen 
der Zusage nach dem 31.12.2004. 
 
Die Mitteilungspflichten des Arbeitgebers: Der Arbeitgeber hat der Versorgungseinrichtung (Pensi-
onsfonds, Pensionskasse, Direktversicherung), die für ihn die betriebliche Altersversorgung durchführt, 
spätestens zwei Monate nach Ablauf des Kalenderjahres oder zwei Monate nach Beendigung des 
Dienstverhältnisses im Laufe des Kalenderjahres gesondert je Versorgungszusage die für den einzelnen 
Arbeitnehmer geleisteten und steuerfrei belassenen, nach § 40 b EStG in der alten – am 31.12.2004 
geltenden – Fassung pauschal besteuerten oder individuell besteuerten Beiträge mitzuteilen.  
Eine Mitteilung kann nur dann unterbleiben, wenn die Versorgungseinrichtung die steuerliche Behand-

lung der für den einzelnen Arbeitnehmer im Kalenderjahr geleisteten Beiträge bereits kennt oder aus 

den bei ihr vorhandenen Daten feststellen kann, und dieser Umstand dem Arbeitgeber mitgeteilt wor-

den ist.  

Unterbleibt die Mitteilung des Arbeitgebers, ohne dass ihm eine entsprechende Mitteilung der Versor-
gungseinrichtung vorliegt, so hat die Versorgungseinrichtung davon auszugehen, dass es sich insgesamt 
um steuerbegünstigte Beiträge handelt, die in der Auszahlungsphase zu besteuern sind, wodurch der 
Arbeitnehmer eventuell einen erheblichen finanziellen Schaden erleidet. 
 
 
 8. Fahrtenbuch 
 
Damit ein Fahrtenbuch von der Finanzverwaltung auch steuerlich Anerkennung findet, müssen strenge 
Voraussetzungen erfüllt werden. Hierzu haben Finanzgerichte erneut Entscheidungen treffen müssen, 
die für die Praxis relevant und beachtenswert sind. 
 
Ordnungsgemäßes Fahrtenbuch: Aufzeichnungen in einem Fahrtenbuch müssen hinreichende Ge-
währ für ihre Vollständigkeit und Richtigkeit bieten und mit vertretbarem Aufwand auf ihre materielle 
Richtigkeit hin überprüfbar sein.  
Das Fahrtenbuch muss zeitnah und in geschlossener Form geführt werden; es muss die zu erfassenden 
Fahrten einschließlich des an ihrem Ende erreichten Gesamtkilometerstandes vollständig und in ihrem 
fortlaufenden Zusammenhang wiedergeben. Lose Notizzettel können schon in begrifflicher Hinsicht 
kein Fahrtenbuch sein.  
Die aufgrund von Originalaufzeichnungen erstellte Reinschrift eines „Fahrtenbuches“ ist kein geschlos-
senes Verzeichnis, wenn sie lediglich durch einen Heftstreifen zusammengehalten wird.   
 
Ärzte: Bloße Ortsangaben im Fahrtenbuch reichen allenfalls dann aus, wenn sich der aufgesuchte Kun-
de oder Geschäftspartner aus der Ortsangabe zweifelsfrei ergibt, oder wenn sich dessen Name auf ein-
fache Weise unter Zuhilfenahme von Unterlagen ermitteln lässt, die ihrerseits nicht mehr ergänzungs-
bedürftig sind.  
Die von einem Arzt dem einzelnen Patienten gegenüber zu wahrende Verschwiegenheitspflicht zwingt 
nicht dazu, die Maßstäbe bei der Führung eines Fahrtenbuches herabzusetzen; es gelten demgemäß 
dieselben Grundsätze wie bei anderen Vielfahrern.   
 
Computerprogramm: Eine mit Hilfe eines Computerprogramms erzeugte Datei genügt den Anforde-
rungen an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nur dann, wenn nachträgliche Veränderungen an den zu 
einem früheren Zeitpunkt eingegebenen Daten technisch ausgeschlossen sind oder in ihrer Reichweite 
in der Datei selbst dokumentiert und offengelegt werden.  
 
Nutzungsverbot: Auch die formelle Vereinbarung eines Nutzungsverbotes und das Vorhandensein 
eines Zweitwagens schließen nicht aus, dass nach den Grundsätzen des Anscheinsbeweises eine Privat-
nutzung für erwiesen gehalten werden kann.  



 
 
 9. Abzug von Kosten einer Bewirtung bei Schulungsveranstaltung 
 
Aufwendungen für eine geschäftlich veranlasste Bewirtung sind steuerlich nicht abziehbar, soweit sie 
70 % des angemessenen Betrags übersteigen. Diese Bestimmung greift nach dem Urteil des Bundesfi-
nanzhofs (BFH) vom 18.9.2007, wenn ein Unternehmen im Rahmen einer Schulungsveranstaltung Per-
sonen bewirtet, die nicht seine Arbeitnehmer sind. 
Im konkreten Fall setzte ein Hersteller von Metallwaren zum Vertrieb seiner Produkte Fachberater und 
Handelsvertreter ein, die freiberuflich für ihn tätig wurden. Für diesen Personenkreis führte er ganztä-
gige Schulungsveranstaltungen durch, bei denen die Teilnehmer auf seine Kosten verpflegt wurden. 
Der BFH bestätigte die Entscheidung des Finanzamts, das die Aufwendungen für die Verpflegung als 
Bewirtungskosten angesehen und den Betriebsausgabenabzug entsprechend gekürzt hatte. Er entschied, 
dass Bewirtungsaufwand nur dann unbeschränkt abziehbar sein könne, wenn ein Unternehmer seine 
Arbeitnehmer bewirte.  
Die Bewirtung selbstständig tätiger Geschäftspartner werde hingegen von der gesetzlichen Abzugsbe-
schränkung erfasst. 
 
 
10. Grundsteuererlass bei strukturell bedingter Ertragsminderung 
 
Mit Urteil vom 24.10.2007 hat der Bundesfinanzhof bezüglich eines bebauten Grundstücks, dessen 
Einheitswert im Ertragswertverfahren ermittelt worden ist, entschieden, dass der Grundsteuererlass 
unabhängig davon zu gewähren ist, ob die das erforderliche Ausmaß (mehr als 20 %) erreichende Er-
tragsminderung typisch oder atypisch, strukturell oder nicht strukturell bedingt, vorübergehend oder 
nicht vorübergehend ist. Die Ertragsminderung ist lediglich an der tatsächlich vereinbarten oder an der 
üblichen Miete zu messen. 
Die tatsächlich vereinbarte Miete ist maßgebend bei zu Beginn des Erlasszeitraums (1.1. des jeweiligen 
Kalenderjahres) vermieteten Räumen, wenn etwa der Mieter im Verlauf dieses Zeitraums die Miete 
schuldig bleibt oder auszieht und ein Nachmieter nicht oder nicht sofort gefunden werden kann. Die 
übliche Miete ist u. a. maßgeblich bei Räumen, die zu Beginn des Erlasszeitraums leer standen. Übliche 
Miete ist dabei die Miete, die für Räume gleicher oder ähnlicher Art, Lage und Ausstattung regelmäßig 
gezahlt wird.  
Bleiben die tatsächlich erzielten Einnahmen in dem einjährigen Erlasszeitraum – bezogen auf das oder 
die Gebäude im Ganzen – hinter diesen Bezugsgrößen um mehr als 20 % zurück, besteht ein Anspruch 
auf Grundsteuererlass, wenn den Steuerpflichtigen kein Verschulden an der Ertragsminderung trifft. 
Um dies auszuschließen, muss er sich um eine Vermietung der Räume zu einem marktgerechten Preis 
nachhaltig bemüht haben. 
 
 
11. Reform des Unterhaltsrechts 
 
Der Deutsche Bundestag hat am 9.11.2007 die Reform des Unterhaltsrechts beschlossen. Der Bundesrat 
stimmte der Reform am 30.11.2007 zu, sodass die neuen Regelungen zum 1.1.2008 in Kraft treten. 
Von dem neuen Unterhaltsrecht profitieren in erster Linie die Kinder. Sie sind bei einer Trennung ihrer 
Eltern besonders schutzbedürftig und sollen deshalb künftig beim Unterhalt an erster Stelle stehen. Die 
wesentlichsten Änderungen zum Unterhaltsrecht werden nachfolgend in Kurzform aufgezeigt: 
 
• Geänderte Rangfolge: Der Kindesunterhalt hat in Zukunft Vorrang vor allen anderen Unterhaltsan-
sprüchen. Die Unterhaltsansprüche von Erwachsenen werden demgegenüber nachrangig befriedigt. 
Vorrang haben hier alle kinderbetreuenden Elternteile. Sowohl der erste als auch der zweite Ehegatte, 
der Kinder zu betreuen hat, aber auch die nicht verheiratete Mutter (der nicht verheiratete Vater) wer-
den gleich behandelt. Ebenso schutzwürdig sind Ehegatten bei langer Ehedauer, da hier über Jahre hin-
weg Vertrauen in die eheliche Solidarität gewachsen ist. Dieses Vertrauen bedarf auch nach der Schei-
dung, wenn die Kinder aus dem Haus sind, eines besonderen Schutzes. Diese Ehegatten sollen sich 



deshalb künftig im zweiten Rang befinden. Der geschiedene Ehegatte, der nur verhältnismäßig kurz 
verheiratet war und keine Kinder betreut, findet sich künftig im dritten Rang wieder. 
 

Beispiele: Der nach 20 Jahren geschiedene Mann hat aus erster Ehe zwei Kinder. Seine Frau hat 
zugunsten von Kinderbetreuung und Haushaltsführung auf eine eigene Erwerbstätigkeit verzich-
tet. Die Kinder stehen kurz vor dem Abitur und die geschiedene Frau findet nach der Scheidung 
keinen Arbeitsplatz. Der Mann hat nach der Scheidung erneut geheiratet und mit seiner zweiten 
Ehefrau zwei minderjährige Kinder. In diesem Fall werden nach Abzug des sog. Selbstbehalts des 
Mannes zunächst die Unterhaltsansprüche aller Kinder erfüllt. Falls dann noch Einkommen zur 
Verfügung steht, müssen erste und zweite Ehefrau sich das Geld teilen. Sie befinden sich beide 
im zweiten Rang. Die erste Ehefrau, weil die Ehe von langer Dauer (20 Jahre) war, und die zweite 
Ehefrau, weil sie die gemeinsamen minderjährigen Kinder betreut.  
Anders wäre es, wenn die erste Ehe nur vier Jahre gedauert hat und kinderlos geblieben ist, die 
Ehefrau aber gleichwohl keiner Erwerbsarbeit nachgegangen ist und nun keinen Arbeitsplatz fin-
det. Hier würden wieder die Kinder (aus der zweiten Ehe) erstrangig bedient. Im zweiten Rang 
befindet sich die kinderbetreuende zweite Ehefrau. Nur, wenn nach Erfüllung ihres Unterhaltsan-
spruchs noch Geld verbleibt, wird auch der Anspruch der ersten Ehefrau befriedigt. Das Gleiche 
gilt für die nicht verheiratete Mutter während der Zeit, in der sie Betreuungsunterhalt erhält. Das 
im Grundgesetz verankerte Gebot, nicht ehelichen Kindern die gleichen Entwicklungsbedingun-
gen wie ehelichen Kindern zu schaffen, gebietet es, den Betreuungsunterhalt für alle Kinder im 
gleichen Rang zu berücksichtigen. 
 

• Betreuungsunterhalt für eheliche und nich teheliche Kinder: Künftig haben alle Mütter und 
Väter, die ihr Kind betreuen, zunächst für die Dauer von drei Jahren nach der Geburt des Kindes An-
spruch auf Betreuungsunterhalt. Dieser Betreuungsunterhalt ist im Einzelfall zu verlängern, so weit und 
so lange dies der Billigkeit entspricht. Maßgeblich sind dabei die Belange des Kindes. Ab dem Alter 
von drei Jahren sind – entsprechend dem Anspruch auf einen Kindergartenplatz – auch die bestehenden 
Möglichkeiten der Kinderbetreuung zu berücksichtigen. 
 
• Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit: Der das Kind betreuende Elternteil erhält von seinem 
geschiedenen Ehegatten während der Zeit der Kinderbetreuung so lange den sog. Betreuungsunterhalt, 
bis er durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit wieder selbst für sich sorgen kann. Zu der Frage, ab 
wann ein kinderbetreuender Ehegatte wieder erwerbstätig werden muss, gibt es eine gefestigte Recht-
sprechung. Danach kann dem Ehegatten, der ein Kind betreut, unabhängig von den konkreten Kinder-
betreuungsmöglichkeiten vor Ort, eine Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden, bis das Kind etwa 
acht Jahre alt ist. Ist das Kind zwischen acht und elf Jahre alt, kommt es auf den konkreten Einzelfall 
an, ob eine Teilzeittätigkeit aufgenommen werden muss. Bei einem elf- bis ca. fünfzehnjährigen Kind 
ist nach der Rechtsprechung in der Regel eine Teilzeittätigkeit zumutbar. Erst wenn das Kind ca. 16 
Jahre alt ist, muss der kinderbetreuende Ehegatte eine Vollzeitbeschäftigung aufnehmen. Aufgrund des 
neuen Unterhaltsrechts kann von dem kinderbetreuenden Elternteil durchaus früher als heute die Wie-
deraufnahme einer Erwerbstätigkeit erwartet werden, sofern eine Übermittagbetreuung in der Schule 
vorhanden ist. Es kommt aber auch hier immer auf den Einzelfall an, also darauf, ob das Kind einfach 
oder schwierig ist, ob es ständige Hilfe bei den Schularbeiten braucht oder sie eigenständig erledigen 
kann, ob der Hort nach der Schule problemlos zu erreichen ist usw.  
 
• Keine unbegrenzte Lebensstandardgarantie mehr: Die Gerichte erhalten mehr Gestaltungsspiel-
raum, um Unterhaltsansprüche zu befristen oder der Höhe nach zu begrenzen. Auch die Rückkehr in 
den erlernten und vor der Ehe ausgeübten Beruf soll künftig eher zumutbar sein. Dies gilt selbst dann, 
wenn damit ein geringerer Lebensstandard als in der Ehe verbunden ist. Auch hier kommt es aber im-
mer auf den Einzelfall an, insbesondere auf die Dauer der Ehe, die Dauer der Kinderbetreuung und die 
Rollenverteilung in der Ehe.  
 
• Einheitlicher Mindestunterhalt: Das Kindesunterhaltsrecht wird vereinfacht durch die gesetzliche 
Definition eines einheitlichen Mindestunterhalts für minderjährige Kinder. Der Mindestunterhalt min-
derjähriger Kinder wird in Anlehnung an den steuerlichen Freibetrag für das sächliche Existenzmini-



mum (Kinderfreibetrag) gesetzlich definiert. Der monatliche Mindestunterhalt minderjähriger Kinder 
beträgt für die Zeit bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres (erste Altersstufe) 279 Euro, für die 
Zeit vom siebten bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres (zweite Altersstufe) 322 Euro, für die 
Zeit vom 13. Lebensjahr an (dritte Altersstufe) 365 Euro. 
 
 
12. Neue Informationspflichten bei Versicherungsverträgen zum 1.1.2008 
 
Die Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV) ist am 
21.12.2007 im Bundesgesetzblatt verkündet worden und bestimmt, welche Informationen den Versiche-
rungsnehmern vor dem Vertragsabschluss und während der Laufzeit des Vertrages übermittelt werden 
müssen. Erstmals ist auch eine Regelung zur Kostenangabe vorgesehen.  
Künftig soll jeder Versicherungsnehmer vor Abschluss des Vertrages wissen, was ihn die angebotene 
Lebens-, Berufsunfähigkeits- oder Krankenversicherung kostet. Ab 1.7.2008 müssen die Versicherer 
angeben, welche Kosten sie in die Prämie eingerechnet haben. 
So sind z. B. bei der Lebensversicherung, der Berufsunfähigkeitsversicherung und der Unfallversi-
cherung mit Prämienrückgewähr u. a. folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 
 
• Angaben zur Höhe der in die Prämie einkalkulierten Kosten; dabei sind die einkalkulierten Ab-

schlusskosten als einheitlicher Gesamtbetrag und die übrigen einkalkulierten Kosten als Anteil der 
Jahresprämie unter Angabe der jeweiligen Laufzeit auszuweisen; 

• Angaben zu möglichen sonstigen Kosten, insbesondere zu Kosten, die einmalig oder aus besonde-
rem Anlass entstehen können; 

• Angabe der in Betracht kommenden Rückkaufswerte; 
• Angaben über die für die Überschussermittlung und Überschussbeteiligung geltenden Berechnungs-

grundsätze und Maßstäbe; 
• Angaben über den Mindestversicherungsbetrag für eine Umwandlung in eine prämienfreie oder eine 

prämienreduzierte Versicherung und über die Leistungen aus einer prämienfreien oder prämienredu-
zierten Versicherung. 

• Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung muss ferner darüber informiert werden, dass der in den Ver-
sicherungsbedingungen verwendete Begriff der Berufsunfähigkeit nicht mit dem Begriff der Berufs-
unfähigkeit oder der Erwerbsminderung im sozialrechtlichen Sinne oder dem Begriff der Berufsun-
fähigkeit im Sinne der Versicherungsbedingungen in der Krankentagegeldversicherung überein-
stimmt. 

 
Für eine verbesserte Information der Verbraucher sorgt auch ein „Produktinformationsblatt“, das ab 
1.7.2008 für alle Neuverträge verbindlich vorgeschrieben wird. Die Versicherungsnehmer erhalten 
künftig vor jedem Vertragsschluss ein Merkblatt, das sie in besonders übersichtlicher und verständli-
cher Weise über die für den Abschluss oder die Erfüllung des Vertrages besonders wichtigen Umstände 
informiert.  
 
Die Verordnung trat am 1.1.2008 in Kraft, mit Übergangsfristen bis zum 30.6.2008. Die Regelungen 
zur Kostenangabe und zum Produktinformationsblatt treten am 1.7.2008 in Kraft.  
 
 
13. Tierhaltung in Mietwohnung  
 
In einem Fall aus der Praxis hatten Mieter und Vermieter im Mietvertrag vereinbart, dass „jede Tierhal-
tung, insbesondere von Hunden und Katzen, mit Ausnahme von Ziervögeln und Zierfischen, … der 
Zustimmung des Vermieters“ bedarf. Die Richter des Bundesgerichtshofs entschieden in ihrem Urteil 
vom 14.11.2007, dass diese Klausel unwirksam ist, da sie den Mieter entgegen den Geboten von Treu 
und Glauben unangemessen benachteiligt. 
Die Benachteiligung ergibt sich daraus, dass eine Ausnahme von dem Zustimmungserfordernis nur für 
Ziervögel und Zierfische besteht, hingegen nicht für andere kleine Haustiere. Deren Haltung gehört 
zum vertragsgemäßen Gebrauch der Mietwohnung, weil von ihnen in der Regel – in Ausnahmefällen 



kann der Vermieter auf Unterlassung klagen – Beeinträchtigungen der Mietsache und Störungen Dritter 
nicht ausgehen können. Das ist nicht nur bei den in der Klausel aufgeführten Ziervögeln und Zierfi-
schen, sondern auch bei anderen Kleintieren der Fall, die, wie etwa Hamster und Schildkröten, eben-
falls in geschlossenen Behältnissen gehalten werden. 
Fehlt es an einer wirksamen Regelung im Mietvertrag, hängt die Zulässigkeit der Tierhaltung davon ab, 
ob sie zum vertragsgemäßen Gebrauch der Mietwohnung gehört. Die Beantwortung dieser Frage erfor-
dert bei anderen Haustieren als Kleintieren eine umfassende Abwägung der Interessen des Vermieters 
und des Mieters sowie der weiteren Beteiligten. Diese Abwägung lässt sich nicht allgemein, sondern 
nur im Einzelfall vornehmen, weil die dabei zu berücksichtigenden Umstände so individuell und vielge-
staltig sind, dass sich jede schematische Lösung verbietet.  
 
 
14. Neue Düsseldorfer Tabelle seit 1.1.2008 

 
Eine Neufestsetzung der Regelbeträge war notwendig, weil zu diesem Tag auch das neue Unterhalts-
recht in Kraft getreten ist. Diese betragen nun 
 

• 279 Euro für Kinder von 0 – 5 Jahren, 
• 322 Euro für Kinder von 6 – 11 Jahren und  
• 365 Euro für Kinder von 12 – 17 Jahren und 
• 408 Euro für Kinder ab 18 Jahren  
und steigen mit höherem Einkommen um bestimmte Prozentsätze. 

 

Ferner entfällt die Unterscheidung zwischen neuen und alten Bundesländern. Der neuen Tabelle liegt – 
wie schon bislang – die Annahme zugrunde, dass der Schuldner gegenüber drei Berechtigten (einem 
Ehegatten und zwei Kindern) unterhaltspflichtig ist. Wo diese Annahme im Einzelfall nicht zutrifft, 
weil beispielsweise nur ein Kind zu versorgen ist, erfolgt in der Praxis eine Einstufung in die nächsthö-
here Einkommensgruppe. 
 
 
 
 
  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 1.1.2002 - 30.6.2002 =  2,57 % 
 1.7.2002 - 31.12.2002 =  2,47 % 
 1.1.2003 - 30.6.2003 =  1,97 % 
 1.7.2003 - 31.12.2003 =  1,22 % 
 1.1.2004 - 30.6.2004 =  1,14 % 
 1.7.2004 - 31.12.2004 =  1,13 % 
 1.1.2005 - 30.6.2005 = 1,21 % 
 1.7.2005 - 31.12.2005 = 1,17 % 
 1.1.2006 - 30.6.2006 = 1,37 % 
 1.7.2006 - 31.12.2006 = 1,95 % 
 1.1.2007 - 30.6.2007 = 2,70 % 
 1.7.2007 - 31.12.2007 = 3,19 % 
   ab 1.1.2008 = 3,32 % 
 

-  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2000 = 100) 

2007: 
Dezember = 114,2; November = 113,6; Oktober = 103,0;  
September = 112,8; August = 112,7; Juli = 112,8; Juni = 112,3;  
Mai = 112,2; April = 112,0; März = 111,6; Februar = 111,3;  
Januar = 110,9 
2006: 
Dezember = 111,1; November = 110,2; Oktober = 110,3;  
September = 110,2; August = 110,6; Juli = 110,7; Juni 110,3; Mai = 110,1; 
April = 109,9; März = 109,5; Februar = 109,5;  
Januar = 109,1 
2005:  



Dezember = 109,6; November = 108,6; Oktober = 109,1; 
September = 109,1; August = 108,7; Juli = 108,6; Juni = 108,1; Mai = 108,0; 
April = 107,7;März = 107,6, Februar = 107,3; Januar = 106,9 
2004:  
Dezember = 107,3; November = 106,2; Oktober = 106,6;  
September = 106,4; August = 106,7; Juli 106,5; Juni = 106,2; Mai = 106,2; 
April = 106,0; März = 105,7; Februar = 105,4; Januar = 105,2 

  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


